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Es gibt mehr Geld! 

Plus 2,3 % ab 01.04.2008 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die zweite Stufe der Entgelterhöhung tritt zum 1. April 2008 

in Kraft. Ihre Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen 

erhöhen sich um weitere 2,3  Prozent.  

Und:  

Der Manteltarifvertrag schützt weiterhin!  

Bei den letztjährigen Tarifverhandlungen ist es uns gemein-

sam gelungen, den Angriff der Arbeitgeber auf die im  

Manteltarifvertrag festgelegten Arbeitsbedingungen 

abzuwehren. Arbeitszeit, Urlaub, Schichtzuschläge, 

Entgeltfortzahlung bei Krankheit und vieles mehr konnten 

wir erfolgreich verteidigen. 

Der Manteltarifvertrag gilt deshalb ohne Änderungen bis 

zum 31.01.2010 weiter. 

Danke an alle, die sich beteiligt haben und dieses auch in 

Zukunft tun werden. 

Für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 

in der Süßwarenindustrie. 

GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN 
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen 

 



Verschenken Sie kein Geld! 

PERSÖNLICHE DATEN 

Familienname 

weiblich 

männlich 

Postleitzahl 

Vorname 

Straße und Hausnummer 

Wohnort 

Nationalität 

Telefon Handy 

E-Mail 

Geburtsdatum 

BERUFLICHE DATEN 

gewerblich angestellt im Außendienst 

teilzeitbeschäftigt mit _________________ Wochenstunden 

in Ausbildung von  ______________  bis  ______________ 

Beschäftigt als 

Tarifgruppe Monatliches Bruttoeinkommen 

Name des Betriebes 

Postleitzahl 

Straße und Hausnummer 

Ort 

BANKEINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich die NGG, den jeweils satzungsgemäßen Beitrag bis zu 
meinem schriftlichen Widerruf von meinem Konto abzubuchen. 

monatlich vierteljährlich 

Kontonummer BLZ 

Ort Bank/Sparkasse/Postbank 

Der Monatsbeitrag beträgt 1 Prozent des jeweiligen Bruttotarifeinkom-
mens. Ich bin einverstanden, dass diese Daten elektronisch gespeichert 
und verarbeitet werden. NGG-Vertrauensgarantie: NGG sichert zu, dass 
diese Daten nicht an außergewerkschaftliche Stellen weitergegeben 
werden. 
Eine Kündigung muss spätestens sechs Wochen zum Quartalsschluss bei 
dem zuständigen NGG-Regionalbüro schriftlich erfolgen. Bis zum Ende 

der Mitgliedschaft besteht Beitragspflicht. 

Datum Unterschrift 

  JA, ich werde ab _________________ Mitglied der Gewerkschaft NGG und erkenne die jeweils gültige Satzung an. 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Gewerkschaft NGG, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Wiesenstr. 70 A1, 40549 Düsseldorf www.ngg.net 

Extra Geld vom Chef! Wer clever ist, der spart! 

Durch Tarifvertrag haben wir für sie festgelegt: Jeder Arbeit-

nehmer hat Anspruch auf zusätzlich 29,91 € im Monat 

(Auszubildende 14,96 €) für Vermögenswirksame Leistungen. 

Einfach und effektiv: Nutzen Sie die vermögenswirksamen Leis-

tungen für die Altersvorsorge. Dann gehen 359 € im Jahr in vol-

ler Höhe in ihre Altervorsorge. Verschenken Sie kein Geld!  

Wie‘s geht? Gehen Sie zu ihrer Personalabteilung. Dort machen 

Sie Ihren Anspruch auf Umwandlung der vermögenswirksamen 

Leistungen in die tarifliche Altersvorsorge geltend.  

Nutzen Sie die Vermögenswirksamen Leistungen ! 


